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��� Dem Verein kann jede natürliche Person, deren Verhalten den Zwecken des Vereins
nicht widerspricht, als Mitglied angehören.��� Die Mitgliedschaft ist schriftlich unter Anerkennung der Vereinssatzung auf einem
Vordruck zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand oder dessen
Beauftragte. Im Falle der Ablehnung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung durch
den Antragsteller zulässig. Diese entscheidet endgültig.
Bei Aufnahme Minderjähriger ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter
erforderlich.��� Die Mitgliedschaft endet durch:
a) Austritt,
b) Ausschluss,
c) Tod.����'HU�$XVWULWW�PXVV�GHP�9RUVWDQG�RGHU�GHVVHQ�%HDXIWUDJWHQ�JHJHQ�EHUVFKULIWOLFK�HUNOlUW�ZHUGHQ�'LH .�QGLJXQJ�NDQQ�QXU�]XP�6FKOXVV�HLQHV�.DOHQGHUMDKUHV�HUIROJHQ�XQG�LVWVSlWHVWHQV�HLQHQ�0RQDW�YRUKHU�DQ]X]HLJHQ��)�U�$EWHLOXQJHQ�PLW�6RQGHUEHLWUlJHQNDQQ GHU�9RUVWDQG�N�U]HUH�.�QGLJXQJVIULVWHQ�IHVWOHJHQ���� Durch Vorstandsbeschluss kann der sofortige Austritt zugelassen werden.��� Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes mit wenigstens 2/3
Stimmenmehrheit aller Vorstandsmitglieder ausgeschlossen werden:
a) wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen,
b) wegen Zahlungsrückstandes mit Beiträgen nach erfolgter zweimaliger Mahnung, wobei
die Beitragsrückstände eingeklagt werden können,
c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben
unsportlichen Verhaltens.
In den Fällen a), c) ist vor der Entscheidung dem betroffenen Mitglied die Gelegenheit zu
geben, sich zu rechtfertigen. Es muss zu diesem Gespräch des Vorstandes über den
Ausschluss unter Einhaltung einer Mindestfrist von 10 Tagen schriftlich eingeladen
werden. Die Entscheidung erfolgt schriftlich und ist zu begründen. Der Bescheid über den
Ausschluss ist durch eingeschriebenen Brief zuzustellen. Gegen diese Entscheidung ist
die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig, die binnen 3 Wochen nach
Absendung der Entscheidung schriftlich einzureichen ist. Die Mitgliederversammlung
entscheidet endgültig durch Stimmenmehrheit. Die Abstimmung erfolgt in Abwesenheit
des Auszuschließenden.
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Alle Vereinsmitglieder bis 10 Jahre werden kostenlos Mitglied im DTB-Kinderturnclub.
Diese Mitgliedschaft endet automatisch mit dem 10. Lebensjahr oder dem Vereinsaustritt.

- Die Mitglieder des Kinderturnclubs bekommen eine Clubkarte
- Mit der Kinderturnclubkarte können Leistungen des DTB-Kinderturnclubs in Anspruch
genommen werden
- Die Mitglieder des Kinderturnclubs können sich das 4 mal jährlich erscheinende
Kinderturnheft in der Vereins-Geschäftsstelle abholen. (Bitte Aushang beachten)
- Es gibt eine spezielle Clubedition (T-Shirts, Pins, ...)


